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T A G E S O R D N U N G
14. Sitzung des Werkausschusses EBL

Termin Donnerstag, 13.02.2025, 16:30 Uhr
Ort Kantine Entsorgungsbetriebe Lübeck, Malmöstraße 22, Lübeck

Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der 
Tagesordnung / Verpflichtungen

 2. Genehmigung der Niederschrift

 2.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
12.12.2024

 3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 3.1. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden

 3.2. Mitteilungen der Fachbereichsleitung

 3.2.1. Kooperation mit Gemeinde Hamberge

 3.3. Mitteilungen der Direktion

 3.3.1. Aktuelle Baumaßnahmen

 3.3.2. Aktueller Stand Vorrade

 3.4. Diverses

 3.4.1. Anfrage aus dem USO (Frau Menz) zum Thema 
Salzlauge

 3.4.2. allg. Stand Winterdienstkonzept

 3.4.3. Travemünde Pumpwerk

 3.4.4. Sauberes Lübeck

 3.4.5. Zero Waste
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 3.5. AM Astrid Helzel (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): 
Reduzierung der Abfallgebühren für Segler-Vereine bei 
Sammlung von Fischernetzen und Plastik aus der 
Trave und Ostsee

VO/2025/13888

 4. Berichte

 4.1. Quartalsbericht III/2024 der Entsorgungsbetriebe 
Lübeck

VO/2024/13764

 5. Beschlussvorlagen

 5.1. Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Lübeck für 
das Jahr 2023

VO/2024/13815

 6. Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft

 7. Anträge von Ausschussmitgliedern

 7.1. AM Detlef Thannhäuser (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Kreativ gegen Zigarettenkippen: Installation von 
Entsorgungsbehältern mit Abstimmungsmöglichkeiten

VO/2025/13944

 8. Verschiedenes

 9. Ende des öffentlichen Teils

Nichtöffentlicher Teil:

 10. Genehmigung der Niederschrift

 10.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 
12.12.2024

 11. Anträge der Fraktionen

 12. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 12.1. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden

 12.2. Mitteilungen der Fachbereichsleitung

 12.3. Mitteilungen der Direktion

 13. Berichte

 13.1. Quartalsbericht III/2024 der EZL GmbH VO/2024/13797

 14. Beschlussvorlagen
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 14.1. Freigabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme 
über der Wertgrenze von 1.000.000,- EUR netto 
gemäß § 10 Abs. 3b Betriebssatzung der 
Entsorgungsbetriebe Lübeck
Hier: BV Weinbergstraße 2.BA

VO/2025/13907

 15. Verschiedenes

Öffentlicher Teil:

 16. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten 
Beschlüsse
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N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G
14. Sitzung des Werkausschusses EBL

Sitzungstermin: Donnerstag, 13.02.2025, 16:30 Uhr
Sitzungsort: Kantine Entsorgungsbetriebe Lübeck, Malmöstraße 22, Lübeck

Öffentlicher Teil:

 3.3.3. Film zum EBL Jahresauftakt - Rückschau + Ausblick (ca. 30 
min.)

 3.4.6. Aktuelle Infos zum Warnstreik

Nichtöffentlicher Teil:

 12.3.1. Information zur Kostensteigerung Planungsleistung Posener 
Kanal
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Vorsitz Herr Dr. med. Dipl.-Phys. Carsten 
Grohmann

Sachbearbeiter:in Kerstin Köneke

Telefon 70760-103

E-Mail Kerstin.Koeneke@ebl.de

Datum  5. Februar 2025

E I N L A D U N G

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der 14. Sitzung des Werkausschusses EBL lade ich Sie herzlich ein.

Termin: 13.02.2025, 16:30 Uhr

Ort: Kantine Entsorgungsbetriebe Lübeck, Malmöstraße 22, 
Lübeck

T a g e s o r d n u n g
Öffentlicher Teil:

 1. Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / 
Verpflichtungen

 2. Genehmigung der Niederschrift

 2.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.12.2024

 3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 3.1. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden

 3.2. Mitteilungen der Fachbereichsleitung

 3.2.1. Kooperation mit Gemeinde Hamberge

 3.3. Mitteilungen der Direktion

 3.3.1. Aktuelle Baumaßnahmen

 3.3.2. Aktueller Stand Vorrade

 3.4. Diverses

 3.4.1. Anfrage aus dem USO (Frau Menz) zum Thema Salzlauge

 3.4.2. allg. Stand Winterdienstkonzept
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 3.4.3. Travemünde Pumpwerk

 3.4.4. Sauberes Lübeck

 3.4.5. Zero Waste

 3.5. AM Astrid Helzel (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): 
Reduzierung der Abfallgebühren für Segler-Vereine bei 
Sammlung von Fischernetzen und Plastik aus der Trave 
und Ostsee

VO/2025/13888

 4. Berichte

 4.1. Quartalsbericht III/2024 der Entsorgungsbetriebe Lübeck VO/2024/13764

 5. Beschlussvorlagen

 5.1. Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das 
Jahr 2023

VO/2024/13815

 6. Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft

 7. Anträge von Ausschussmitgliedern

 7.1. AM Detlef Thannhäuser (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Kreativ gegen Zigarettenkippen: Installation von 
Entsorgungsbehältern mit Abstimmungsmöglichkeiten

VO/2025/13944

 8. Verschiedenes

 9. Ende des öffentlichen Teils

Nichtöffentlicher Teil:

 10. Genehmigung der Niederschrift

 10.1. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 12.12.2024

 11. Anträge der Fraktionen

 12. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

 12.1. Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden

 12.2. Mitteilungen der Fachbereichsleitung

 12.3. Mitteilungen der Direktion

 13. Berichte

 13.1. Quartalsbericht III/2024 der EZL GmbH VO/2024/13797

 14. Beschlussvorlagen
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 14.1. Freigabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme über der 
Wertgrenze von 1.000.000,- EUR netto gemäß § 10 Abs. 3b 
Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe Lübeck
Hier: BV Weinbergstraße 2.BA

VO/2025/13907

 15. Verschiedenes

Öffentlicher Teil:

 16. Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten 
Beschlüsse

Mit freundlichen Grüßen 

_____________________
gez. Herr Dr. med. Dipl.-Phys. Carsten Grohmann
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► Nr.  VO/2025/13888
öffentlich

Lübeck, 14.01.2025

Anfrage 

Bearbeitung: Angela Fiorenza (E-Mail: Angela.Fiorenza@luebeck.de Telefon: 122-1040)

AM Astrid Helzel (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Reduzierung der 
Abfallgebühren für Segler-Vereine bei Sammlung von Fischernet-
zen und Plastik aus der Trave und Ostsee
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

13.02.2025 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:

Wie kann den Seglervereinen die Möglichkeit eingeräumt werden, den in der Ostsee aufge-
sammelten Müll künftig kostenfrei zu entsorgen?  

Begründung:
Mitglieder von Seglervereinen in Lübeck fischen auf ihren Segeltouren zum Teil erhebliche 
Mengen an alten Fischernetzen, Plastik, zerbrochene schwimmende Reste von Fahrwasser-
tonnen, Fischerei-Markierungsbojen, Reste von Festmacherleinen etc. und weiteren Unrat 
aus der Trave / Ostsee und füllen diesen in ihrem Verein in die Abfall-Behälter. 
Dadurch entsteht ein höheres Abfallaufkommen, die zusätzlichen Entleerungskosten müssen 
durch die Vereinsmitglieder getragen werden. Dies führt dazu, dass sich viele Vereinsmit-
glieder fragen, ob sie zukünftig weiter so verfahren sollen, denn sie werden indirekt dafür 
durch höhere Abfallgebühren bestraft.
 
Vor dem Hintergrund der Einführung des Konzepts Meeresschutzstadt, der Vorgaben des 
Umweltministeriums SH zum Schutz der Ostsee, der Gefährdung der Biodiversität durch 
Abfälle im Meer sowie den Vorgaben des „Helsinki-Abkommens“ der Ostsee-Anrainer Staa-
ten (Kosten Befreiung für Abfälle aus dem Meer) sollte Lübeck dafür Sorge tragen, dass die 
Abfälle aus Trave und Ostsee kostenfrei entsorgt werden können.
 

Anlagen:

TOP 3.5
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► Nr.  VO/2024/13764
öffentlich

Lübeck, 25.11.2024
Bericht
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
3.030 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Kristin Gercke (E-Mail: kristin.gercke@luebeck.de Telefon: 122-3910)

Quartalsbericht III/2024 der Entsorgungsbetriebe Lübeck
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

13.02.2025 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Entsorgungsbetriebe Lübeck zum Stichtag 
30.09.2024.

Bericht:
Der Quartalsbericht III/2024 der städtischen Betriebe und Beteiligungen wurde vom Haupt-
ausschuss am 10.12.2024 zur Kenntnis genommen. Hiermit wird der Auszug für die EBL 
dem Werkausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt (siehe Anlage).

Anlagen:
Quartalsbericht III-2024 EBL

Senator Ludger Hinsen

TOP 4.1

9 von 18 in Zusammenstellung



Entsorgungsbetriebe Lübeck

Quartal 3/2024

1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€ Plan Hochrechnung Abweichung Vorjahr

Ergebnis vor Ergebnisabführung 8.745,4 5.541,3 -3.204,0 -36,6% 14.026,2
Tendenz 

1.2 sonstige Vorgaben

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€ Plan Hochrechnung Abweichung Vorjahr

Umsatzerlöse 119.397,0 115.906,7 -3.490,3 -2,9% 114.962,8

Bestandsveränderungen FE/UE 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Andere aktivierte Eigenleistungen 2.198,5 2.198,7 0,2 0,0% 2.131,9

Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Sonstige betriebliche Erträge 2.637,8 2.909,3 271,6 10,3% 7.276,6

Gesamtleistung 124.233,2 121.014,7 -3.218,6 -2,6% 124.371,2

Materialaufwand 29.617,9 30.636,0 1.018,1 3,4% 28.039,4

Personalaufwand 46.938,5 46.284,0 -654,5 -1,4% 41.748,6

Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.893,7 10.498,7 -395,0 -3,6% 13.993,1

Abschreibungen 23.177,1 23.177,3 0,2 0,0% 21.260,7

Betriebsaufwand 110.627,2 110.596,0 -31,2 0,0% 105.041,8

Betriebsergebnis 13.606,0 10.418,7 -3.187,4 -23,4% 19.329,4 Tendenz 

Finanzergebnis -4.783,3 -4.776,0 7,3 0,2% -4.949,6

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 46,7 46,7 – 19,5

Sonstige Steuern 77,4 54,7 -22,7 -29,4% 334,1

Aufwand aus abgeführtem Gewinn 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Erträge aus Verlustübernahme 0,0 0,0 0,0 – 0,0

Ist 30.09.2024 Ist 30.09.2023

Ablagerung von Abfällen auf der Deponie 

Niemark (t)
40.404 41.870

eingesammelter Hausmüll (t) 31.979 31.088

eingesammelter Sperrmüll (t) 6.659 6.030

eingesammelter Biomüll (braune Tonne) 

(t)
11.729 11.401

angenommener Hausmüll Dritter (MBA) 

(t)
5.579 4.122

entsorgte heizwertreiche 

Fraktion/Schwerfraktion (t)
22.667 19.922

erzeugte Strommenge MBA (MWh) 4.581 4.719

erzeugte Strommenge BHKW Rigastraße 

(MWh)
5.285 5.937

Straßenreinigung (Frontmeter) 639.674 1.279.348

Reinigung Winterdienst (Frontmeter) 380.292 760.584

TOP 4.1
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3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€ Plan Hochrechnung Abweichung Vorjahr

Auszahlungen des Unternehmes an die 

HL
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt 

Lübeck
1.568,3 1.568,3 0,0 0,0% 0,0

   dav. Verwaltungskostenpauschale 1.568,3 1.568,3 0,0 0,0% 0,0

4. Entwicklung der Vorjahre

Abschreibungen (T€)

Betriebsergebnis (T€)

Materialaufwand (T€)

Materialintensität

Personalaufwand (T€)

Personalintensität

Abschreibungen (T€)

Abschreibungsintensität

.

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

Entsorgungsbetriebe Lübeck, Quartal 3/2024

2021 2022 2023 2024 (Hochr.)

Ergebnis vor Ergebnisabführung (T€) 12.969,7 5.682,4 14.026,2 5.541,3

Betriebsergebnis (T€) 18.363,3 10.225,0 19.329,4 10.418,7
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38.520,5 40.040,9
41.748,6

46.284,0
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Personalaufwand (T€) Personalintensität

20.753,9 20.927,1 21.260,7
23.177,3

17,9% 18,3% 17,1% 19,2%
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TOP 4.1

11 von 18 in Zusammenstellung



Entsorgungsbetriebe Lübeck, Quartal 3/2024

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

… zu Abweichungen von städt. bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen

Anhand der Quartalszahlen wird in der Hochrechnung ein Ergebnis unter dem des Wirtschaftsplans erwartet. 

Die Mindererlöse sind hauptsächlich durch geringere Anlieferungsmengen auf der Deponie, der noch 

ausstehenden Abrechnung der gewerblichen Reinigung und des gewerblichen Winterdienstes entstanden. Den 

fehlenden Einnahmen bei der Deponie stehen die ebenfalls fehlenden Kosten der Entsorgung gegenüber. 

Negativ machen sich die deutlich höheren CO² Kosten bemerkbar, die in dieser Höhe im Plan noch nicht 

berücksichtigt werden konnten. Auch wenn sich aus den Ertragszahlen hochgerechnet aufs ganze Jahr eine 

Ergebnisabweichung von ca. 3,2 Mio. EUR ergibt, ist vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Vorjahre nicht 

ausgeschlossen, dass dieses Delta bis zum Jahresende noch aufgeholt werden wird oder zu einer geringen 

Ergebnisabweichungen nach unten führen wird. Die EBL sind hier aber von externen Faktoren abhängig, die 

zum jetzigen Zeitpunkt nicht stichtagsgenau vorausgesagt werden können.

… zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städt. Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung

TOP 4.1
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► Nr.  VO/2024/13815
öffentlich

Lübeck, 17.12.2024
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

Bearbeitung: Stefan Schmedemann (E-Mail: stefan.schmedemann@ebl.de Telefon: 70760 
211)

Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Jahr 
2023
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

20.01.2025 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
13.02.2025 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Vorberatung
25.02.2025 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme
27.02.2025 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Jahresabschluss 2023 der Entsorgungsbetriebe Lübeck wird

mit einer Bilanzsumme zum 31.12.2023 von EUR 515.304.348,73
mit einer Summe der Erträge von EUR 124.371.211,25
mit einer Summe der Aufwendungen von EUR 110.344.992,95
und einem Überschuss von EUR   14.026.218,30

festgestellt.

Beschlusstext: 
Der Jahresüberschuss von EUR 14.026.218,30 wird in die Bilanzposition `Rücklage aus 
kalkulatorischen Einnahmen` eingestellt.
Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen Ergebnis 
1.201 – Haushalt und Steuerung
3.030 - Fachbereichscontrolling

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Weil deren Belange nicht betroffen sind.

TOP 5.1
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Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
Gemeindeordnung (GO)

Finanzielle Auswirkungen: Ja
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
X Ja – Begründung:

Siehe Klimabericht der EBL.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:
Rechtliche Grundlage
Die Entsorgungsbetriebe Lübeck (EBL) sind nach der Gemeindeordnung für Schleswig-Hols-
tein (GO) eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Das Unternehmen wird nach den Vor-
schriften der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsver-
ordnung, EigVO) geführt.

Der Jahresabschluss wird daher unter Beachtung der Ansatz-, Gliederungs- und Bewer-
tungs-vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften (§ 19 EigVO), der Eigenbe-
triebsverordnung und deren Ausführungsbestimmungen sowie der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach dem Kommunalprüfungsgesetz durch einen Wirtschaftsprüfer 
zu prüfen. Die Zuständigkeit für die Beauftragung des Wirtschaftsprüfers liegt beim Land 
Schleswig-Holstein, vertreten durch den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein (LRH). 
Dieser hat, handelnd im Namen und für Rechnung der Hansestadt Lübeck, die Pricewater-
houseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Zweigniederlassung Kiel mit der 
Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Entsorgungsbetriebe Lübeck beauftragt.

Nach § 5 EigVO fasst die Bürgerschaft einen Beschluss über die Feststellung des Jahresab-
schlusses und die Behandlung des Jahresergebnisses. Dem Werkausschuss der EBL ist 
nach § 8 der Betriebssatzung der EBL der Jahresabschluss vorzulegen.

Prüfung und Ergebnis
Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 wurde zeitgerecht begonnen, allerdings 
erfolgte die Aufstellung nicht im Rahmen der EigVO innerhalb von 3 Monaten. Die Prüfung 
erfolgte im Zeitraum von April 2024 bis Juni 2024. Der Wirtschaftsprüfer Pricewaterhouse-
Coopers hat einen Bericht über die Prüfung erstellt, der neben den allgemeinen Prüfungs-
feststellungen auch einzelne Hinweise auf zukünftige Handlungsbedarfe enthält.

Das Testat zum Jahresabschluss 2023 wird ohne Einschränkung erteilt.

TOP 5.1
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Der geprüfte Jahresabschluss 2023 und der Bericht über die Prüfung wurden dem Landes-
rechnungshof Schleswig-Holstein vorgelegt. Eine schriftliche Stellungnahme durch den Lan-
desrechnungshof liegt noch nicht vor und wird ggfls. nachgereicht.

Jahresabschluss 2023 der EBL
Die näheren Einzelheiten zum Jahresabschluss einschließlich Bewertung ergeben sich aus 
der anliegenden Dokumentation des Jahresabschlusses 2023, bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung, Anhang, Lagebericht, Erfolgsübersicht und Bestätigungsver-
merk, die die Mitglieder des Werkausschusses der Entsorgungsbetriebe Lübeck erhalten.

Vereinbarungsgemäß erhalten die Fraktionen jeweils ein Exemplar des ausführlichen Be-
richts: "Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht für das Geschäfts-
jahr 2023 der Entsorgungsbetriebe Lübeck".
Nach § 24 Abs. 2 EigVO ist der Jahresabschluss wie folgt zu beschließen: Der Jahresab-
schluss 2023 der Entsorgungsbetriebe Lübeck wird

mit einer Bilanzsumme zum 31.12.2023 von EUR 515.304.348,73
mit einer Summe der Erträge von EUR 124.371.211,25
mit einer Summe der Aufwendungen von EUR 110.344.992,95
und einem Überschuss von EUR   14.026.218,30

festgestellt.

Behandlung des Jahresergebnisses
Ebenfalls nach § 24 Abs. 2 EigVO ist eigenständig über die Behandlung des Jahresergeb-
nisses zu beschließen. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss von EUR 
14.026.218,30 in die `Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen` einzustellen.    

Der Überschuss wird in die oben genannte Rücklage eingestellt und kommt damit dem Ge-
bührenzahler zugute. Aus abgabenrechtlicher Sicht (§ 6 Abs. 2 KAG SH) ist zuerst diese 
Rücklage, die in den Vorjahren unterdotiert wurde, zu bedienen.

Anlagen:
Anlage 1
Dokumentation des Jahresabschlusses 2023
o Bilanz
o Gewinn- und Verlustrechnung
o Anhang
o Lagebericht
o Erfolgsübersicht
o Bestätigungsvermerk

Senator Ludger Hinsen

TOP 5.1

15 von 18 in Zusammenstellung



Seite: 1/3

► Nr.  VO/2025/13944
öffentlich

Lübeck, 03.02.2025
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes
Verantwortliche Bereiche:
Geschäftsstelle der Fraktion BÜ90 DIE GRÜNEN

Bearbeitung: Nicolas Döring (E-Mail: nicolas.doering@luebeck.de Telefon: 122-1041)

AM Detlef Thannhäuser (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Kreativ gegen 
Zigarettenkippen: Installation von Entsorgungsbehältern mit Ab-
stimmungsmöglichkeiten
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

13.02.2025 Werkausschuss EBL Öffentlich zur Entscheidung

Antrag:

Die Entsorgungsbetriebe Lübeck beschaffen kurzfristig im Rahmen eines Pilotprojektes acht 
kreative Entsorgungsbehälter für Zigarettenstummel zur Installation an öffentlichen Orten in 
Lübeck. 
Bei der Platzierung sind Orte mit hohem Publikumsverkehr sowie einem nachgewiesen ho-
hen Grad an Verschmutzung bei gleichzeitig guter Sichtbarkeit auszuwählen.

Begründung:

Kreative Entsorgungsbehälter funktionieren über eine auf dem Behälter gestellte Umfrage, 
bei der die Passant*innen mittels zweier getrennter Behältnisse zwei Wahlmöglichkeiten ha-
ben und mit ihrem Zigarettenstummel abstimmen können.
Beispiele:

 Wer ist der bessere Fußballer? 1. Messi / 2. Ronaldo
 Gehört Ananas auf die Pizza? 1. Ja / 2. Nein

Aber auch lokale Themen sind möglich:
 Mein Herz gehört… 1. Phönix / 2. Vfb

Die Behälter der Firma Ballotbin kosten ca. 500,00 € / Stück; die Behälter der Firma Kippster 
kosten ca. 400,00 € / Stück.
Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel haben verschiedenste negative Auswirkungen auf 
Umwelt, Tiere und die menschliche Gesundheit und stellen auch in Lübeck ein zunehmen-
des Problem dar. (siehe Artikel aus den Lübecker Nachrichten vom 15.10.2024: „Lübeck: 
Zigarettenkippen werden zum Problem in der Innenstadt“
 https://www.ln-online.de/lokales/luebeck/luebeck-innenstadt-zigarettenkippen-als-problem-
bussgelder-moeglich-PGTHTZEETREC3ECP4AWE5BFP7I.html)
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Mittels dieser kreativer Behältnisse soll die Motivation der Passant*innen gesteigert und auf 
das Thema aufmerksam gemacht werden.
In Städten wie Kiel oder Berlin, aber auch in europäischen Metropolen gibt es diese Behälter 
bereits, Flensburg plant einen Einsatz ebenfalls. (siehe Anhänge und Links)
Zigarettenstummel enthalten zahlreiche giftige Chemikalien, darunter Nikotin, Arsen, Blei und 
Schwermetalle. Gelangen diese Schadstoffe in den Boden und ins Wasser (ein einziger Fil-
ter kann 1.000 Liter Wasser vergiften) führt dies zu einer erheblichen Verschmutzung.
Zigarettenfilter bestehen aus Celluloseacetat, einer Art Kunststoff, der biologisch nur sehr 
langsam abbaubar ist, was zu einem langwierigem Zersetzungsprozess führt. Ein Zigaret-
tenstummel kann bis zu 15 Jahre benötigen, um vollständig zu zerfallen.
Viele Tiere, insbesondere Vögel und aber auch Meerestiere, verwechseln Zigarettenstummel 
mit Nahrung. Wenn sie diese fressen, kann dies zu schweren Gesundheitsproblemen, inne-
ren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
Darüber hinaus besteht durch achtlos weggeworfene, noch glimmende Zigarettenstummel 
eine gewisse Brandgefahr – insbesondere in trockenen Sommermonaten. Noch glimmende 
Zigarettenstummel riechen zudem äußerst unangenehm und schädigen die Aufenthaltsquali-
tät an öffentlichen Orten.
Auch beeinträchtigen Zigarettenstummel das ästhetische Stadtbild negativ. Sie sind eine der 
am häufigsten vorkommenden Formen von Müll und tragen stark zur Verschmutzung von 
Straßen, Parks, Stränden und anderen öffentlichen Orten bei. Dies beeinträchtigt das Er-
scheinungsbild von Städten und Naturgebieten und verursacht zusätzliche Kosten für die 
Reinigung.
Die Beseitigung von Zigarettenstummeln aus öffentlichen Bereichen verursacht erhebliche 
Kosten. Die Reinigung und Entsorgung von Zigarettenabfällen erfordert zusätzliche Res-
sourcen und Arbeitskräfte, die auch besser für andere Zwecke eingesetzt werden könnten.

Weiterführende Links und Best Practice Beispiele:

https://klimapakt-flensburg.de/flensburg-setzt-auf-kippenfreie-innenstadt-neue-abstimma-
schenbecher-fuer-saubere-strassen/

https://www.stern.de/panorama/berlin-laesst-zur-muellentsorgung-mit-zigarettenkippen-ab-
stimmen-9268406.html

https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/umwelttipps/gesund-
heit/zigarettenkippen.php

https://www.bund-bremen.net/meer/stoppt-kippen-in-der-umwelt/

Anlagen:
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Kiel 1

Berlin 1

Ausschussmitglied
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